
Bundesweite Förderprogramme 

Förderprogramm

Meisterbafög

Kreditprogramme der KfW
Mittelstandsbank, insbeson-
dere Unternehmerkredit

Existenzgründungszuschuss
(Ich-AG), Agentur für Arbeit

Überbrückungsgeld, Agentur
für Arbeit

Ausgestaltung

32 Prozent der Kurs- und Prüfungsgebühren werden als nicht
zurückzahlbarer Zuschuss vom Meisterbafög getragen. Zu-
schuss gilt auch für andere große Kurse, wie zum Beispiel
Betriebswirt HwK, Mechatroniker, usw.

Förderung von Existenzgründungen und Investitionen durch
zinsvergünstige Darlehn (Zinsen zur Zeit bei etwa fünf Pro-
zent) Bis zu 100 Prozent der Investitionen eines Unterneh-
mens können gefördert werden.

Nicht zurückzahlbarer Zuschuss in Höhe von insgesamt
14.400 Euro über drei Jahre für arbeitslose Existenzgründer
1. Jahr: 600 Euro monatlich
2. Jahr: 360 Euro monatlich
3. Jahr: 240 Euro monatlich

Starthilfe für Existenzgründer (nicht notwendig Arbeitslose)
als nicht zurückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 168 Prozent
des tatsächlichen oder fiktiven Arbeitslosengeldes

In 2003 erhielten bundesweit 122 000
Menschen Meister-BaföG, davon 36 000
Frauen (30 Prozent); das Fördervolu-
men betrug 2003 388 000 Mio. Euro

Das Fördervolumen des Unternehmer-
kredits als zentralem KfW-Programm be-
trug 2003 4,3 Mrd. Euro (20 Prozent
mehr als im Vorjahr).

Sehr hohe Inanspruchnahme (seit Ein-
führung des Programms Anfang 2003
haben bundesweit bislang 160 000
Frauen und Männer das Programm in
Anspruch genommen). Problematisch
zu bewerten, da die „Ich-Agisten“ als
Dumpingkonkurenz zum regulären Hand-
werk auftreten („legalisierte Schwarzar-
beit“)

„Klassiker“ der Existengründungsförde-
rung, wird seit Jahren intensiv in An-
spruch genommen, im Jahr 2003 wur-
den 157 000 Anträge bewilligt (2002:
123 000 Anträge); monatliche Zahlung

Förderprogramm

Förderung der überbetrieblichen 
Unterweisung von Auszubildenden

Investitionsförderung von 
beruflichen Bildungsstätten

Initiative für mehr Weiterbildung 
im Handwerk

Betriebliche Berufsausbildung im Verbund

Partnerschaftliche Berufsausbildung im
Rahmen des Ausbildungskonsens NRW II

Förderung des externen Ausbildungsma-
nagements im Rahmen des Ausbildungs-
konsens NRW

Meistergründungsprämie NRW

Beratungsprogramm Wirtschaft

Potenzialberatung NRW

Gemeinschaftsprojekte:
- Dienstleistungsinitiative
- Personalmanagement
- Außenwirtschaft

Technologie-und 
Innovationsprogramm NRW (TIP)

Technologie-Transfer-Ring Handwerk NRW
(TTH)

Ausgestaltung

Jahrgangsbezogene Förderung unter Einbezie-
hung von ESF*-Mitteln i. H. v. 23,5 bis 33 Pro-
zent der Gesamtkosten

Förderung von Investitionen in überbetrieblichen
Berufsbildungsstätten, Kompetenzzentren und
sonstigen beruflichen Bildungsstätten bis zu 20
Prozent (berufliche Erstausbildung betreffend)
bzw. bis zu 30 Prozent (berufliche Weiterbil-
dung); Kofinanzierung des Bundes

ESF-kofinanzierte Förderung von Maßnahmen
der Handwerksorganisationen, die mehr Teilneh-
mer/innen und breitere Teilnehmerstrukturen im
Handwerk für die berufliche Weiterbildung ge-
winnen

ESF-kofinanzierte Förderung der Bereitstellung
betrieblicher Ausbildungsplätze im Verbund für
Betriebe, die noch nicht oder nicht mehr ausbil-
den

ESF-kofinanzierte Förderung von Trägern, die
Ausbildungsplätze in Partnerschaft mit Betrie-
ben, die noch nicht oder nicht mehr ausbilden,
anbieten. Die Ausbildung muss zu 2/3 in einem
oder mehreren Betrieben stattfinden

Unter Einbeziehung von ESF-Mitteln werden
Dienstleistungsverträge über externes Ausbil-
dungsmanagement zwischen wirtschaftsnahen
Bildungsträgern und Unternehmen, die bislang
nicht oder nicht mehr ausbilden und die unver-
mittelte Bewerber einstellen, gefördert.

Zuschuss für Unternehmensgründungen, -über-
nahmen und -beteiligungen durch Handwerks-
meister außerhalb des Ziel-2-Gebiets** und bei
einem Finanzierungsbedar f von mindestens
20 000 Euro bei Frauen bzw. 25 000 Euro bei
Männern. Bei ihnen wird eine angemessene fach-
liche und kaufmännische Qualifikation bzw. eine
entsprechende Berufserfahrung vorausgesetzt.
Bei Neugründungen muss spätestens nach drei
Jahren nachgewiesen werden, dass Arbeitneh-
mer über zusammengerechnet 24 Monate sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt wurden. Inner-
halb des ersten Jahres nach der Auszahlung der
Prämie muss mindestens eine Stelle geschaffen
und besetzt worden sein. Bei einer Betriebsüber-
nahme ist die Anzahl der Arbeitsplätze über zwölf
Monate hinweg gleich zu halten.

Von der EU kofinanzierter (Ziel-2- und ESF-Förde-
rung) Zuschuss zu Beratungskosten durch freie
Berater/Beratungsgesellschaften. Gefördert
werden Gründer/-innen und junge Unternehmen
bis zu fünf Jahre nach der Gründung. Insgesamt
werden bis zu vier Beratungstage (bei Übernah-
men bis zu sechs Beratungstage) bei Gründun-
gen gefördert. Bestehende Unternehmen können
insgesamt zehn Beratungstage gefördert bekom-
men. 

Von der EU kofinanzierter (Ziel-2- und ESF-Förde-
rung) Zuschuss zu Beratungskosten durch freie
Berater/Beratungsgesellschaften. Gefördert
werden Beratungen in kleinen und mittleren
Unternehmen, die vor mehr als fünf Jahren ge-
gründet wurden.
Förderumfang:
- maximal zehn Beratungstage für Unternehmen
mit bis zu 49 Beschäftigten
- maximal 15 Beratungstage für Unternehmen ab
50 Beschäftigten

Von der EU kofinanzierte Ziel-2-Projekte mit Be-
ratungsstellen bei Handwerkskammern und
Fachverbänden und einer Leitstelle bei der LGH.
Die Beratungen sind für die Handwerksunterneh-
men in den Ziel-2-Gebieten gebührenfrei.

Umsetzung von neuen technologischen Ideen
und Marktpotenzial
Erschließung von neuen und zukunftsweisenden
Arbeitsplätzen
Steigerung der Attraktivität des Wirtschafts-
standortes NRW
TIP richtet sich besonders an KMU
Es werden Entwicklungsprojekte bis zu Prototy-
pen gefördert, außerdem Machbarkeitsstudien,
Ausrüstungsinvestitionen und flankierende
Dienstleistungen

Förderung eines Netzwerkes von Technologiebe-
ratern in der NRW- Handwerksorganisation, Lei-
tung: LGH.

Fördersumme 15,4 Mio. Euro in 2004

Förderung und Förderzusagen 2004 i.
H. v. 9,3 Mio. Euro, davon 2,4 Mio.
Euro unter Einbeziehung von Europäi-
schen Fonds für regionale Entwik-
klung (EFRE)-Mitteln

7,3 Mio. Euro Fördermittel für 
Zeitraum von 2004 bis 2006

4 500 Euro je Ausbildungsplatz im
Verbund

15 000 Euro je Auszubildenden (bei
einer 36 monatigen Ausbildung; bei
kürzerer Ausbildungsdauer 10 000 Eu-
ro)

2 000 Euro Zuschuss je Ausbildungs-
platz und Jahr

5 000 Euro Zuschuss je Existenzgrün-
der

Zwischen 2004 und September 2005
wurden rund 960 Prämien ausgezahlt.

Von 1995 bis Ende 2003 wurde diese
Prämie landesweit gewährt und hatte
eine Höhe von 10 000 Euro. In dieser
Phase wurden 8 800 Prämien ausge-
zahlt. In den geförderten Unterneh-
men entstanden im Schnitt 5,2 Ar-
beitsplätze.

**Ab dem 01.01.2006 gilt die Mei-
stergründungsprämie für Gesamt
NRW

Zuschuss 50 Prozent bis maximal
500 Euro je Beratungstag (außerhalb
der NRW/EU-Ziel-2-Gebiete)
75 Prozent bis maximal 500 Euro in
den NRW/EU-Ziel-2-Gebieten
2004 wurden insgesamt 4 430 Bera-
tungen mit einem Zuschussvolumen
von 5,97 Mio. Euro gefördert. Auf das
Handwerk entfielen 534 Beratungen
mit einem Zuschussvolumen von 0,95
Mio. Euro.

Fördersatz: 50 Prozent, maximal 500
Euro je Beratungstag

Zuschuss zu den Personal- und Sach-
kosten

Förderquote im allgemeinen 35 Pro-
zent (KMU)

Förderquote 20 bis 75 Prozent

Förderprogramme NRW

Bestehende Förderprogramme
Rheinland-Pfalz

Förderprogramm

Mittelstandsförderprogramm

ISB-Darlehen/Zuschuss zur
Schaffung von Ausbildungs-
stellen

Messeförderungsprogramm

Technologieberatungspro-
gramm (BITT)

Outputorientierte 
Innovationsförderung

Beratungsprogramm für Exis-
tenzgründer und Übergeber

Imagekampagne 
„Morgen Meister“

Ankauf von Forderungen der
Bauwirtschaft gegenüber Kom-
munen und sonstigen inländi-
schen öffentlichen Gebietskör-
perschaften

Ausgestaltung

Zinsgünstige Förderung von Investitionen zur Existenzgrün-
dung, Erweiterung, Rationalisierung und Errichtung von Be-
trieben. Effektivzins zur Zeit zwischen 1,8 und 2,8 Prozent
mit einem Finanzierungsanteil bis zu 67% der förderfähigen
Investition

Alternativ kann seit dem 30.09.2005 zwischen einem Zu-
schuss von 5110 Euro oder einem Darlehen von 35000 Euro
bei einem zusätzlichen bzw. 25000 Euro bei Wiederbeset-
zung eines Ausbildungsplatzes gewählt werden. Der Zinssatz
liegt zwischen 2,85 und 3,25 Prozent.

Förderfähig ist die Teilnahme an anerkannt förderfähigen
Messen im Ausland und die Beteiligung an Gemeinschafts-
ständen auf Messen im In- und Ausland. Gefördert wird mit
einem Grundbetrag von 250 Euro und einem Zuschlag für die
Standfläche von 50 bis 250 Euro je m²

Das BITT-Programm gewährt Zuschüsse für technologieo-
rientierte Beratungen sowie Beratungen zum Aufbau eines
Qualitätsmanagementsystems durch externe Berater. Bezu-
schusst werden 3 bis 12 Tage bis max. 500 Euro je Tagewerk

Zuschüsse für die Vermarktung von Ergebnissen einzelbe-
trieblicher Produkt- und Produktionsverfahrensentwicklun-
gen. Die erstmalige Markteinführung darf nicht mehr als ein
Jahr zurückliegen. Ein Zuschuss von 20 Prozent bis 50000
Euro ist möglich

Aus Mitteln des Landes und des europäischen Sozialfonts
(ESF) können 75 Prozent der Beratungskosten mit einem Ta-
gessatz von max. 500 Euro bezuschusst werden. Förderfähig
sind bei Existenzgründungen und Übergebern ab 55 Jahre 3
Tagewerke (TW), bei Existenzsicherung binnen 5 Jahre und
bei Coaching sechs Tagewerke

Gemeinsame Imagekampagne der vier rheinland-pfälzischen
Handwerkskammern, des Wirtschaftsministerium, sowie der
ISB. Jährliches Fördervolumen: 450000 Euro; Keine Förde-
rung einzelner Betriebe

Beim Forderungsankauf werden 70 Prozent des von der öf-
fentlichen Gebietskörperschaft anerkannten Forderungsbe-
trages sofort an das Bauunternehmen ausgezahlt. Der For-
derungsbestand muss mindestens 50 000 Euro betragen. Es
fällt ein einmaliges Bearbeitungsentgelt von 0,5 bis ein Pro-
zent des anerkannten Forderungsbetrages an. Das laufende
Factoring-Entgelt orientiert sich am Kapitalmarkt und be-
trägt derzeit 6,5 Prozent p. a.

Wichtigstes Förderprogramm des Landes
Rheinland Pfalz; Fördervolumen 2003:
34,1 Mio. Euro. Anteil des Handwerks
liegt im Durchschnitt der vergangenen
Jahre bei ca. einem Drittel.

Mit einem Fördevolumen von 18 Mio. Eu-
ro wurden in 2004 rund 800 neue Aus-
bildungsplätze geschaffen.
Darlehenlaufzeit: 5 Jahre

Hohe Bedeutung für die exportabhängi-
ge Region Trier. Für viele Unternehmen
etwa Voraussetzung zur Beteiligung am
Gemeinschaftsstand der Luxemburger
Herbstmesse; Fördervolumen 2002:
1,55 Mio. Euro, davon Handwerk
447 000 Euro

Fördervolumen 2002: 206 000 Euro
(221 Beratungen), davon Handwerk
37 000 Euro (29 Beratungen)

Fördervolumen 2002: 278 000 Euro
Das Programm wird im Handwerk rege in
Anspruch genommen (Anteil des Hand-
werks an den gesamten Fördermitteln
ca. 35 Prozent), weil es vom Antragstel-
ler keine vorausschauende Innovations-
planung verlangt, sondern erfolgreiche
Umsetzungen belohnt.

Fördervolumen 2002: 908 000 Euro
(554 Beratungen), davon Handwerk
122 000 Euro (72 Beratungen)

Starker Imageeffekt zugunsten des
Handwerks, Hilfe bei der Akquisition
neuer Meisterschüler

Das Land möchte mit diesem Förde-
rungsprogramm, die durch Zahlungsver-
zögerungen der öffentlichen Hand einge-
schränkte Liquidität in der Bauwirt-
schaft verbessern

Neue Förderprogramme Rheinland-Pfalz

Förderprogramm

Bürgschaft Direkt

Bürgschaftsprogramme der
KGG Handwerk

Ausgestaltung

Mit dem Programm wird erstmals Existenzgründern/gründe-
rinnen die Möglichkeit eröffnet, eine Bürgschaftszusage zu
erhalten, ohne dass sich vorher eine Hausbank bereit erklärt
hat, einen Kredit zu gewähren.

Ausfallbürgschaften gegenüber Kreditinstituten, Versiche-
rungsgesellschaften und Bausparkassen für Investitions- und
Betriebsmittelkredite an volks- und betriebswirtschaftlich
förderungswürdige Betriebe.

Neues Programm seit 2005 der Kredit-
garantiegemeinschaft (KGG) Handwerk. 
Umfang der Förderung: Bis zu 80% des
Kreditbetrages, Bürgschaftsobligo max.
150000 Euro.

Die Bürgschaft beträgt bei Investitions-
krediten max. 80 Prozent, bei Betriebs-
mittelkrediten max. 60 Prozent und bei
Avalkrediten max. 70 Prozent

*Europäischer Sozialfonds




